
 
Abwasserzweckverband „Thüringer Pforte“ (AZV) 

  An der Schmücke – Bad Frankenhausen OT Esperstedt – Etzleben - 

Oberheldrungen - Reinsdorf 

Karl-Marx-Straße 12- 06577 An der Schmücke -  Tel./Fax. (034673) 91461/91462  

 

 
Erhebungsbogen 
Niederschlagswasser 

Bürger-Nr.: 
Objekt-Nr.: 

 
 

Folgende Angaben über Ihr Grundstück/Objekt  
liegen uns gegenwärtig vor: 

 ... und müssen richtig und voll-
ständig lauten (ggf. extra Blatt): 

Straße/Hausnummer:    

Ort, Ortsteil:    

Eigentümer:  
 
 
 
 

  
 
 

Diese Angaben sind:  richtig   

  falsch und/oder 
       unvollständig 

  

Tagsüber (8-16 Uhr) erreichbar unter Telefon: 
 Fax: 

E-Mail: 

 

 

 

 

Angaben zum Grundstück sowie zu bebauten und/oder befestigten Flächen 

 
  

Fläche  
insgesamt 
 

 
Fläche von ( A ), die 

direkt über eine Zisterne zu einer 
Versickerung oder 
einem Gewässer 

auf dem 
Grundstück führt 

in das öffentliche Kanalnetz  
entwässert 

1. Dachflächen A B C D 

1.1 geneigte Dächer und Flachdächer 
(Grundfläche unter dem Dach) m² m² m² m² 

1.2 Begrünte Dächer/Kiesdächer 
 m² m² m² m² 

2. Befestigte Flächen  

2.1 Wasserundurchlässige Versiegelung 
(betonierte, asphaltierte, mit Platten belegte 
Flächen (auch mit vergrößertem Fugen-
abstand), Rampen, Betonsteinpflaster) 

m² m² m² m² 

2.2 Schwach ableitende Flächen (Flächen und 
Pflaster mit einem Fugenanteil >15 bis 25 %, 
wassergebundene Flächen, Tennen- u. 
Kunststoffflächen, Kunststoffrasen) 

m² m² m² m² 

2.3 Teildurchlässige Flächen (Kinderspielplätze 
mit Teilbefestigung, Pflasterflächen mit einem 
Fugenanteil > 25 %) 

m² m² m² m² 

3. Unbefestigte Flächen  

Garten, Rasen, Wiese, Acker, Weide o.ä. m² Anmerkungen: 

4. = Gesamtfläche des Grundstücks m² 

 
- Bitte Rückseite beachten - 

 
 



Skizze: 
Bitte stellen Sie hier die Entwässerungssituation auf Ihrem Grundstück in Form einer Skizze dar (ggf. extra Blatt): 
 

 
Sonstige Angaben:  Nur ausfüllen, falls zutreffend bzw. zur Erläuterung der ersten Seite notwendig! 
      

 Auf dem Grundstück wird ein Hausbrunnen betrieben. 
 
                         Nutzung für : …………………………………………………………………………………………. 

 
Niederschlagswasserspeicherung (Zisternen): 
 
Ist eine Zisterne vorhanden, ist zusätzlich das Formblatt „Mitteilung über eine Regenwassernutzungsanlage“ 
einzureichen. 
Hinweis: Sollten in der Tabelle auf Seite 1 in der Spalte C Werte eingetragen werden, so werden diese nur 
berücksichtigt, wenn das Fassungsvermögen und die Nutzung angegeben sind. Bei fehlenden Angaben werden 
diese Flächen der Spalte B zugeordnet. 
 

 Auf dem Grundstück wird eine Niederschlagswasserspeicherung ( Zisterne) mit Überlauf in das Kanalnetz 
betrieben.          Fassungsvermögen : ………… m³ 
 
                          Nutzung für : ………………………………………………………………………………………… 

 Auf dem Grundstück wird eine Niederschlagswasserspeicherung ( Zisterne) ohne Überlauf in das Kanalnetz 
betrieben.          Fassungsvermögen : ………… m³ 
 
                          Nutzung für : ………………………………………………………………………………………… 

Weitere Hinweise und Notizen (ggf. extra Blatt benutzen): 
 
 

Erklärung: 
Hiermit versichere/n ich/wir, dass ich/wir die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht 
habe(n). Darüber hinaus werde(n) ich/wir Änderungen der bebauten und/oder befestigten Flächen innerhalb der 
satzungsmäßigen Fristen dem Abwasserzweckverband „Thüringer Pforte“ mitteilen: 
 
 

......................................................................................... 
Datum/Unterschrift Grundstückseigentümer bzw. Bevollmächtigter 

 
 
Hinweis nach § 19 Abs. 3 des Thüringer Datenschutzgesetzes: Rechtsgrundlage für die Erhebung der Daten ist § 15 Abs. 1 Nr. 3 a) 
Thüringer Kommunalabgabengesetz sowie §§ 78 und 90 Abgabenordnung.  



 
Abwasserzweckverband „Thüringer Pforte“ (AZV) 

  An der Schmücke – Bad Frankenhausen OT Esperstedt – Etzleben - 

Oberheldrungen - Reinsdorf 

Karl-Marx-Straße 12- 06577 An der Schmücke -  Tel./Fax. (034673) 91461/91462  

 

 
Mitteilung über eine Regenwassernutzungsanlage 
 

 

 

Anmeldung einer Regenwassernutzungsanlage 
 
Auf dem o. g. Grundstück wird eine Regenwassernutzungsanlage gem. DIN 1989 betrieben. 
 
Angaben zur Regenwassernutzungsanlage: 
 

Durch den Betrieb der Regenwassernutzungsanlage (Zisterne, Sammelanlage) gelangt kein 
Abwasser in das Kanalnetz des AZV „Thüringer Pforte“ (z. B. wegen ausschließlicher Nutzung 
zur Gartenbewässerung) 

 
Durch den Betrieb der Regenwassernutzungsanlage gelangt kontrolliert (über einen 
festinstallierten und geeichten Wasserzähler) Abwasser in das Kanalnetz des AZV 
„Thüringer Pforte“; angeschlossen sind: 
 
   Toilettenspülung 
   Waschmaschine/Wäschewaschen 
   Gewerbliche/industrielle Zwecke 
    
 
Ermittelter Zählerstand zum ……………….. (Datum)   m³ 

 
Durch den Betrieb der Regenwassernutzungsanlage gelangt ohne Messung (d. h. ohne 
Einbau eines Zwischenzählers) Abwasser in das Kanalnetz des AZV „Thüringer Pforte“; 
angeschlossen sind: 

 
Toilettenspülung 

   Waschmaschine/Wäschewaschen 
   Gewerbliche/industrielle Zwecke 
    

 
Dem Antragsteller ist bekannt, dass in diesen Fällen die eingeleitete Abwassermenge aus der 
Regenwassernutzungsanlage nach § 5 Abs. 4 der genehmigten und gültigen Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung des AZV geschätzt werden kann. 
 
Die Anlage  entspricht den technischen Bestimmungen 
   entspricht nicht den technischen Bestimmungen 
 

Bürger-Nr.: 
Objekt-Nr.: 

Folgende Angaben über Ihr Grundstück/Objekt  liegen uns gegenwärtig vor: 

Straße/Hausnummer:  

Ort, Ortsteil:  

Eigentümer:  

Tagsüber (8-16 Uhr) erreichbar unter 
Telefon: 
Fax: 
E-Mail: 



 
 
 
 

 
Abmeldung einer Regenwassernutzungsanlage 

 
Auf dem umseitig genannten Grundstück wurde die bisher vorhandene Regenwassernutzungsanlage 
 
  insgesamt stillgelegt 
   

vom Haus abgekoppelt und wird küftig nur mehr für die Gartenbewässerung genutzt. 
Aus der Regenwassernutzungsanlage erfolgt keine Abwassereinleitung in die 
Kanalisation des AZV „Thüringer Pforte“. 

 
Um Abnahme der Stilllegung wird gebeten. 
 
Zeitpunkt der Stilllegung:  
 
Dem Antragsteller ist bekannt, dass die Wiederaufnahme der Nutzung der Regenwasseranlage 
anzeigepflichtig ist und hierfür entsprechende Kanalgebühren zu entrichten sind, wenn durch 
die Einleitung von Regenwasser in die Kanalisation (z. B. über die Toilettenspülung) die Anlage 
wieder angeschlossen wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Hinweise und Notizen (ggf. extra Blatt benutzen): 

Erklärung: 
Hiermit versichere/n ich/wir, dass ich/wir die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht 
habe(n). Darüber hinaus werde(n) ich/wir Änderungen innerhalb der satzungsmäßigen Fristen dem  
Abwasserzweckverband „Thüringer Pforte“ mitteilen: 
 
 

......................................................................................... 
Datum/Unterschrift Grundstückseigentümer bzw. Bevollmächtigter 

 
 
Hinweis nach § 19 Abs. 3 des Thüringer Datenschutzgesetzes: Rechtsgrundlage für die Erhebung der Daten ist § 15 Abs. 1 Nr. 3 a) 
Thüringer Kommunalabgabengesetz sowie §§ 78 und 90 Abgabenordnung.  

 


